
Anträgenach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG)

Sehr geehrte/r Antragsteller/in,

mitIhrer E-Mailvom 27.Mai 2018batenSieunter 
Bezugnahme auf externe Links um die Übermittlung von 
Informationen.

Nach █er ersten Prüfung Ihres Antrags teilte ich Ihnen mit 
Schreiben vom 1. Juni 2018 mit, dass die abschließende 
Bearbeitung nicht möglichsei, da Sie weder Ihren Namen, 
noch █e postalische Anschrift oder ei██persönliche DE-
Mail Adresse angegebenhaben.Zur weiteren Bearbeitung 
Ihres Antrags bat ich Sie daher, mir Ihren vollständigen 
Namen, Ihre Postanschrift oder ggf. Ihre persönliche DE-
Mail Adresse zur weiteren Bearbeitung mitzuteilen.

Mit Ihren E-Mails vom 4. Juni 2018 ergänzten Sie Ihren 
ursprünglichen Antrag und übermittelten die E-Mail-
Adresse „██████████████████████. Diese Adresse 
ist k█e DE-Mail-Adresseim Sinne des DE-Mail-Gesetzes, 
weshalb ich Sie mit Schreiben vom 6. Juni 2018 erneut um 
Übermittlung Ihresvollständigen Namens, Ihrer 
Postanschrift oderggf. Ihrerpersönlichen DE-Mail Adresse 
bat. 

Mit E-Mail vom 6. Juni 2018 teilten Sie mit, dass Ihres 
Erachtens die Übermittlung nicht nötig sei.

Unabhängig davon, dass das von Ihnen zitierte Landesrecht 
hier nicht █schlägig wäre, teile ich Ihnen mit, dass die 
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von Ihnen zitierte Auskunft sich lediglich auf die Form der 
Antragstellung bezieht.

Zur Sicherstellung █es ordnungsgemäßen Verfahrens 
werden die erbetenen Angaben benötigtda es sich bei der 
Beantwortung █es IFG-Antrages um █en Verwaltungsakt 
nach § 35 Satz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
handelt. Gemäß § 41 Abs. 1 Satz 1 VwVfG ist █ 
Verwaltungsakt demjenigen bekanntzugeben, für den er 
bestimmt ist. Der Zeitpunkt der Bekanntgabe setzt █e 
Rechtsbehelfsfrist in Gang.

Ich bitte daher nochmals um Übermittlung Ihres 
vollständigen Namens undIhrerPostanschrift oder ggf. 
Ihrerpersönlichen DE-Mail Adresse. Sollten Sie dieser Bitte 
bis zum 3. Juli 2018 erneut nicht nachkommen, werde ich 
davon ausgehen, dass Sie Ihren Antrag nicht weiter 
verfolgen.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

█████


